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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1996

Norm

FleischUG §34

StGB §147 Abs1 Z1

StGB §225

Rechtssatz

Das Benützen eines nachgemachten "Fleischbeschaustempels", also eines Untersuchungskennzeichens im Sinne des §

34 FleischuntersuchungsG, bei der Begehung eines Betruges quali ziert diesen infolge der solchen

Untersuchungskennzeichen gemäß § 34 Abs 3 FleischuntersuchungsG verliehenen Eigenschaft als ö entliche

Beglaubigungszeichen (§ 225 StGB) zum schweren Betrug nach § 147 Abs 1 Z 1 StGB.
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